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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Strande plant die Weiterentwicklung des Ortskernes im Rahmen eines 

Ortsentwicklungskonzeptes. Die verkehrliche Betrachtung und Beurteilung stellt dabei einen wichtigen 

Baustein dar.  

Mit der Bülker Huk, dem Bülker Leuchtturm und der Gastronomie besteht nordöstlich des 

Gemeindekerns ein attraktives Ausflugsziel für Tagestouristen. Die einzige Anbindung an die Bülker 

Huk besteht durch das innergemeindliche Streckennetz von Strande, wodurch dieses insbesondere an 

Wochenendtagen im Sommer durch den Tourismusverkehr geprägt wird. Für die Strander Bewohner 

stellen diese Verkehre eine deutliche Belastung dar, so dass sie eine Verringerung der 

Tourismusverkehre im Streckennetz wünschen. 

Zusätzlich wird der Großparkplatz im Zuge der Strandstraße für den ruhenden Verkehr nur 

unzureichend angenommen. An Wochenendtagen mit gutem Wetter kommt es daher vermehrt zu 

parkenden Fahrzeugen im innergemeindlichen Straßennetz sowie zu Parksuchverkehr. Auch hier wird 

von den Bewohnern eine Entlastung in den Wohnstraßen gewünscht.  

Im Rahmen des Verkehrskonzeptes wird das vorhandene Streckennetz untersucht und Maßnahmen 

zur Mängelbeseitigung dargestellt. Zur Vermeidung von Tourismusverkehr mit Kraftfahrzeugen 

werden verschiedene Szenarien beschrieben, die allesamt auf eine Verkehrsmengenreduzierung in der 

Gemeinde abzielen.  

Das folgende Bild 1.1 zeigt das Planungsgebiet sowie das klassifizierte Straßennetz und die Zählstellen 

der erfolgten Verkehrserhebung in der Gemeinde Strande. 
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Bild 1.1: Übersichtslageplan 

 

1.2 Darstellung der Vorgehensweise 

Die vorhandenen Verkehrsstärken wurden durch eine aktuelle Verkehrserhebung erfasst. Die am 

höchsten belastete Stunde wird in Anlehnung an die maßgebende stündliche Verkehrsstärke (MSV) 

des Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrs, HBS 2015 [1] bestimmt, um eine Einordnung 

der Verkehrsmenge zu erhalten. Zudem wird der Tagesverkehr beider Erhebungstage berechnet. 

In Abstimmung mit der Gemeinde werden verschiedene Szenarien zur Verringerung des ortsfremden 

Tourismusverkehres und somit auch zur Verringerung des ruhenden Verkehres in den Wohnstraßen 

der Gemeinde entwickelt. Außerdem werden weitere Defizite im Streckennetz der Gemeinde erfasst 

und beurteilt, deren Beseitigung der allgemeinen Verkehrssicherheit dienen.  
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2 Verkehrsanalyse 2019 

2.1 Verkehrserhebung 

Zur Ermittlung des derzeitigen Verkehrsgeschehens wurden am Donnerstag, dem 11.07.2019 sowie 

am Samstag, den 13.07.2019 durch die Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH videoautomatische 

Verkehrserhebungen an verschiedenen Knotenpunkten im Gemeindegebiet von Strande gemäß den 

Empfehlungen für Verkehrserhebungen, EVE 2012 [2] durchgeführt. Als Zeitraum der 

Verkehrserhebung wurde die nachmittägliche Spitzenverkehrszeit von 15.00 bis 19.00 Uhr 

berücksichtigt. 

Die Zähltage lagen innerhalb der Schulferien von Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, 

Sachsen-Anhalt und weiteren Bundesländern. Etwa 50 % der Bevölkerung hatten zu diesem Zeitpunkt 

Schulferien. Die Erhebungstage innerhalb der Schulferien wurden gewählt, um der touristischen 

Bedeutung der Gemeinde gerecht zu werden, mit der Zielsetzung möglichst Spitzenverkehre zu 

erfassen. Dieses ist aufgrund der wechselhaften Witterungsbedingungen nicht gelungen, da kein 

ausgeprägtes Strandwetter vorlag. 

Die Verkehrsstärken des Erhebungszeitraumes werden in Anlage 1.1 und Anlage 1.2 als Kraftfahrzeuge 

(Kfz/4h) und dem davon anteiligen absoluten Schwerverkehr über 3,5 t (SV/4h) dargestellt.  

 

2.2 Bemessungsverkehrsstärken 

Gemäß dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, HBS 2015 [1] kann bei einer 

Verkehrserhebung an einem Normalwerktag die aus den Viertelstundenintervallen eines Zähltages 

hergeleitete Spitzenstunde als Bemessungsverkehrsstärke MSV mit ausreichender Genauigkeit 

herangezogen werden. Da die Verkehrserhebung in der Gemeinde Strande innerhalb der Schulferien 

und somit nicht an einem Normalwerktag durchgeführt wurde, ist eine Bestimmung der gemäß 

Regelwerk hergeleiteten Bemessungsverkehrsstärke nicht möglich. Um die Größenordnung der 

Verkehrsbelastung einschätzen zu können, werden die Spitzenstunden der Verkehrserhebungen 

dennoch dargestellt. Die nachmittägliche Spitzenstunde liegt am Donnerstag zwischen 17.30 und 18.30 

Uhr. Am Samstag variiert die Spitzenstunde zwischen den einzelnen Knotenpunkten, so dass hier die 

unterschiedlichen Spitzenstundenuhrzeiten aufgezeigt werden.  

Die Verkehrsstärken der Spitzenstunden werden in Anlage 1.3 für Donnerstag und Anlage 1.4 für 

Samstag aufgezeigt. 

Über die Auswertung jeweils eines Querschnittes über 24 Stunden werden für beide Erhebungstage 

die Tagesverkehrsstärken in Kfz/24h bestimmt. Der Umrechnungsfaktor des 4-stündigen 

Erhebungszeitraumes auf den Tagesverkehr beträgt für den 11.07.2019 (Donnerstag) 3,45 und für den 

13.07.2019 (Samstag) 3,12. Die grafische Darstellung der Tagesverkehrsstärken erfolgt in Anlage 1.5 

für Donnerstag und in Anlage 1.6 für Samstag.  
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Im Folgenden werden die Tagesganglinien der Strandstraße östlich der Zufahrt zum Großparkplatz 

dargestellt. 

 

Bild 2.1: Tagesganglinie - Donnerstag 11.07.2019 

 

 

Bild 2.2: Tagesganglinie - Samstag 13.07.2019 
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3 Vergleich Verkehrsaufkommen 2001 - 2019 

Für die Betrachtung der verkehrlichen Situation wurden im Juli 2019 die Verkehrsstärken im 

Gemeindegebiet erhoben. Im Rahmen der Verkehrswege- und Verkehrsstrukturplanung [3] wurde im 

Jahr 2001 ebenfalls eine Verkehrserhebung durchgeführt, so dass die Verkehrszahlen im Folgenden 

gegenübergestellt werden können. Dies gibt Aufschluss über die Veränderungen der Verkehrsmengen 

in den vergangenen etwa 20 Jahren. 

Tabelle 3.1: Vergleich Verkehrserhebungen 2001 und 2019 

 

Die Verkehrsmengen der erhobenen Donnerstage mit durchschnittlichen Wetterverhältnissen zeigen 

in den Jahren 2001 und 2019 eine deutliche Gleichheit, wobei die Verkehrsmengen im Jahr 2019 leicht 

niedriger ausfallen, dies ist auf den Erhebungstag in den Ferien ohne Tagestouristen zurückzuführen. 

An dem heiteren bis wolkigen Samstag in Juli 2019 wurden geringfügig erhöhte Verkehrsstärken 

festgestellt, als am vorangegangenen Donnerstag. Dies ist offensichtlich auf die Tagestouristen 

zurückzuführen. Am Sonntag im Mai 2001 sind die Verkehrsmengen signifikant höher als an den 

weiteren hier dargestellten Erhebungstagen. Es zeigt sich somit, dass das Verkehrsaufkommen der 

Gemeinde Strande entscheidend durch Tagestouristen geprägt ist und somit stark von den 

Wetterverhältnissen und dem Wochentag abhängt.  

Diese Erkenntnis ist ebenfalls aus den weiteren Verkehrserhebungen der Verkehrswege- und 

Verkehrsstrukturplanung, 2003 [3] zu erlangen. Hier waren die Verkehrsstärken an einem sonnigen 

Sonntag im Mai (20°C) außerhalb der Ferienzeit fast genauso hoch, wie an einem heißen Tag Ende 

August (28°C) innerhalb der Ferienzeit von Schleswig-Holstein (19.07.-01.09.2001). Eine direkte 

Abhängigkeit der Ferienzeit kann somit nicht nachgewiesen werden.  

So. 13.05.2001 Do., 17.05.2001 Do., 11.07.2019 Sa., 13.07.2019

sonnig, 20°C

heiter bis wolkig 

(frühen Abend 

Gewitterschauer), 

17°C

bewölkt, teilw. 

leichter Regen, 

19°C

heiter bis wolkig, 

21°C

[Kfz/24h] [Kfz/24h] [Kfz/24h] [Kfz/24h]

Dänischenhagener Straße (zw. K 16 und 

Bernstorffweg)
3.495                        2.460                       2.400                        2.600                        

Dänischenhagener Straße (zw. Bernstorffweg und 

Dorfstraße)
3.360                        2.240                       2.200                        2.500                        

Dänischenhagener Straße (zw. Dorfstraße und 

Bülker Weg)
2.130                        1.425                       1.000                        1.400                        

Strandstraße (zw. K 16 und Zufahrt Parkplatz P1) 4.755                        2.640                       2.300                        2.700                        

Strandstraße (zw. Zufahrt P 1 und Gorch-Fock-

Straße)
4.140                        2.310                       1.900                        2.200                        

Strandstraße / Dorfstraße (zw. Gorch-Fock-Straße 

und Klaus-Groth-Straße)
3.135                        1.755                       1.400                        1.700                        

Dorfstraße (zw. Dänischenhagener Straße und 

Klaus-Groth-Straße)
1.410                        870                           800                            800                           

Klaus-Groth-Straße / Bülker Weg (bis 

Dänischenhagener Straße)
1.650                        870                           700                            800                           

Bülker Weg 2.670                        1.290                       1.300                        1.800                        

Bernstorffweg 390                           330                           300                            250                           

Gorch-Fock-Straße 390                           270                           300                            400                           

Vergleich Verkehrszählung 2001 und 2019

außerhalb der Ferien innerhalb der Ferien
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Da sich die Grundbelastungen der Tage mit wechselhafter Witterung im Zeitraum von 2001 bis 2019 

nur unwesentlich unterscheiden, ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2019 und darüber hinaus 

die gleichen deutlichen Verkehrssteigerungen zu sonnigen Sonntagen mit teilweise einer 

Verdoppelung der Verkehrsstärken bestehen. 

Die Aussagen aus der Verkehrswege- und Verkehrsstrukturplanung 2003 [3] haben aus diesem Grund 

auch heute noch Bestand und können bei Bedarf als Bemessungsgrundlagen mit herangezogen 

werden. 
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4 Allgemeine verkehrliche Maßnahmen  

Abgesehen von dem Hauptziel der Vermeidung von Tourismusverkehr mit Kraftfahrzeugen im 

Gemeindegebiet wird das Streckennetz hinsichtlich bestehender Defizite überprüft. Die Maßnahmen 

zur Beseitigung der Defizite zielen in erster Linie auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der 

Aufenthaltsqualität ab.  

Das Ingenieurbüro Haase und Reimer Ingenieure GbR erarbeitete im Jahr 2003 das umfassende 

Verkehrskonzept Verkehrswege- und Verkehrsstrukturplanung [3] für das Gemeindegebiet von 

Strande. Die dort aufgeführten Defizite sind überwiegend auch heute noch vorhanden. Im Folgenden 

werden die prägnantesten Defizite und Maßnahmen nochmals erläutert, die auch durch die 

Umsetzung einer der in Abschnitt 5 und 6 beschriebenen Szenarien nicht gelöst werden können 

sondern für sich alleine stehen.  

Darüber hinaus haben auch die hier nicht benannten Maßnahmen aus der Verkehrswege- und 

Verkehrsstrukturplanung [3] weiterhin Bestand.  

Knotenpunkte 

1. „Der weiträumige Ausbau des Knotenpunktes Dänischenhagener Straße / Bernstorffweg 

entspricht nicht dem zugedachten Charakter einer Kreuzung von 2 Gemeindestraßen innerhalb 

einer Tempo-30-Zone. Des Weiteren führen die aufgestellten Betonringe für die Linksabbieger 

eine undurchsichtige Situation dar. Die "Rechts vor Links" Vorfahrtregelung wird nicht 

mittelbar für den Kraftfahrer deutlich.“ 

Beurteilung: Die großzügige Gestaltung der Eckausrundungen der Einmündung führt zu einer 

Überdimensionierung, die die Rechts-vor-Links Regelung schwer erahnen lässt. Die Einrichtung 

des Fahrbahnteilers als Ersatz der Betonringe kann mit der Gliederung der undefinierten Fläche 

die Situation und die Überquerbarkeit für Fußgänger verbessern. Sie stellt dennoch keine 

Eindeutigkeit der Vorfahrtregelung dar, denn Tropfen als Fahrbahnteiler finden üblicherweise 

in vorfahrtrechtlich untergeordneten Straßen Anwendung. Hier wird ein Rückbau des 

Einmündungstrichters empfohlen. 

2. „Die Kreuzung Dänischenhagener Straße / Dorfstraße ist ebenfalls überdimensioniert. Hier wird 

die Vorfahrtregelung durch die vorhandenen Verkehrsinsel nicht deutlich“ 

Beurteilung: Auch an diesem Knotenpunkt entspricht die Gestaltung mit Dreiecksinsel und 

Tropfen nicht der mit Rechts-vor-Links-Regelung gleichberechtigten Vorfahrtregelung der 

beteiligten Straßenäste, wie in Tempo-30-Zonen üblich. Ein Rückbau des Knotenpunktes zu 

einer kompakten Gestalt durch Reduzierung der Eckausrundungen ist hier zu empfehlen. 

Alternativ kann unter Nutzung der Eckausrundung der Dreiecksinsel eine Verkehrslenkung in 

die Dorfstraße unterstütz und die östliche Dänischenhagener Straße an diese neue abgekröpft 

werden. Verkehre zu der Bülker Huk würden dann als untergeordneter Linksabbiegestrom 

auftreten. Ungeklärt sind in dieser Variante bis dato die Grundstückserschließung der 

Nachbargrundstücke und die möglichen Formen der Fußgängerführung, die eine Detailplanung 

benötigen. 
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Bild 4.1: Knotenpunkt Dänischenhagener Str. / Dorfstraße (Blickrichtung Norden) 

Straßen 

3. „Auf der südlichen ortszuführenden Strandstraße ist zur Verdeutlichung der Tempo-30-Zone im 

Ortsbereich keine bauliche Maßnahme vorhanden.“ 

Beurteilung: Eine deutlichere Maßnahme zur Geschwindigkeitsreduzierung als die beiden 

Baumgitter wäre an dieser Stelle wünschenswert und sollte insbesondere die Einfahrt zum 

Großparkplatz hervorheben. Eine Einengung der Fahrbahn auf dem ortseinwärts führenden 

Fahrstreifen direkt östlich der Einfahrt zum Großparkplatz kann den Eindruck erwecken, das 

eine Durchfahrt durch die Gemeinde nicht gewünscht ist und gleichzeitig die Einfahrt des 

Parkplatzes verdeutlichen. 

Barrierefreiheit 

4. „Kurvenförmige Bushaltestellen auf dem ZOB erschweren das Ein- und Aussteigen bei 

Gelenkwagen- und Niederflurbussen, da der Wagen zum weit vom Bordstein absteht“  

Beurteilung: Gemäß dem Personenbeförderungsgesetz PBefG [4] Stand 2019, ist eine 

vollständige Barrierefreiheit des ÖPNV bis zum 01.01.2022 vorgesehen. Hierzu gehört 

ebenfalls eine barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen. 

5. „Fehlende Bordsteinabsenkungen zwischen Warteinseln und Hafenseite.“  

Beurteilung: Hier sollten differenziere Bordhöhen von 0 cm für Rollatoren/Rollstühle und 6 cm 

für Sehbehinderte vorgesehen werden. 

6. „Schlechter Zustand fast aller Knotenpunkte/Gehwege für die Querung/Benutzung mittels 

Rollstuhl, Rollator und für schwer gehbehinderte Menschen sowie Sehbehinderte.“ 

Beurteilung: Bei jeder Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahme im Straßennetz sollten die 

Belange der mobilitätseingeschränkten Personen beachtet werden und Maßnahmen 

entsprechend dem aktuellen Stand der Technik vorgenommen werden. Dies gilt ebenfalls für 

die Einrichtung behindertengerechter Parkplätze.  
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Fußläufige Verbindung Großparkplatz zum Strand 

Zusätzlich zu den Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Verkehrswege- und Verkehrsstrukturplanung  

[3] wird weiterhin empfohlen die fußläufige Anbindung zwischen dem Großparkplatz an der 

Strandstraße und dem Strand- / Promenadenbereich zu stärken.  

Derzeit besteht eine fußläufige Verbindung über die Strandstraße, an der die straßenbegleitenden 

Gehwege nicht durchgängig den Anforderungen der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, RASt 

2006 [5] entsprechen und deren Aufenthaltsqualität sehr gering ist. 

Die alternative und bevorzugt genutzte fußläufige Anbindung verläuft dagegen südlich der 

Strandstraße entlang des Yachthafens. Diese Verbindung sollte deutlich gestärkt und hervorgehoben 

werden. Die Einrichtung kurzweiliger Informationen, Attraktionen oder Verweilpunkte steigert die 

Aufenthaltsqualität und lädt zum Flanieren ein. Die Abwechslung entlang des Weges verkürzt die 

empfundene Zeit für die Wegstrecke zwischen Großparkplatz und Strandbereich, so dass damit die 

Akzeptanz zur Nutzung des Großparkplatzes gesteigert werden kann. Um eine gänzliche Durchbindung 

zum Strand zu erreichen ist die Erweiterung (ggf. mit Ausbau) des vorhandenen Steges südlich der 

Touristeninformation und des Fischimbiss notwendig. Als Vorbild kann hier das nördliche 

Schwentineufer der Stadt Kiel dienen, welches über eine Steganlage den Fähranleger mit der Mensa 

der Fachhochschule und der benachbarten Klinik verknüpft. 

 

Bild 4.2: Beispiel – Steganlage am nördlichen Schwentineufer, Stadt Kiel 

 

©Google Earth 
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5 Bülker Huk - Szenarien 

Zur Entlastung der verkehrlichen Situation im Gemeindegebiet von Strande werden drei mögliche 

Szenarien entwickelt. Die Szenarien zielen darauf ab, den Tourismusverkehr im innergemeindlichen 

Bereich zu verringern bzw. zu vermeiden.  

Eine Neugliederung bzw. Regelung des ruhenden Verkehres wird unabhängig von den Szenarien Bülker 

Huk in Abschnitt 6 betrachtet. 

Im Folgenden werden die Szenarien erläutert und in Abschnitt  5.4 gegenübergestellt und bewertet.  

5.1 Bülker Huk Szenario 1: Vollständige Sperrung Bülker Weg 

Das erste Szenario beschreibt die Maximalvariante zur Vermeidung von touristischen 

Durchgangsverkehren zu der Bülker Huk durch die Ortslage. Der östliche Abschnitt des Bülker Weges 

wird für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr (ausgenommen Lieferverkehr, Ver- und Entsorgung, 

Ferienhausgäste) gänzlich gesperrt. Hiervon ist ebenfalls der Parkplatz „Surfstrand“ betroffen, der zur 

Vermeidung von Parksuchverkehr im östlichen Ortskern in seiner Kapazität reduziert oder gänzlich 

entfallen sollte. Maßgebendes Element in diesem Szenario ist daher der Großparkplatz an der 

Strandstraße, der als Auffangparkplatz mit Wechselmöglichkeiten zu alternativen Verkehrsmitteln 

ausgebaut werden muss. 

Eine grafische Zusammenfassung des Szenario 1 ist in Anlage 2.1 dargestellt.  

Das Ziel ist es, das die Tagestouristen über alternative Bedienformen des ÖPNV oder dem nicht-

motorisierten Individualverkehr zu den touristischen Einrichtungen und den Stränden gelangen. Dies 

kann durch die Gestaltung einer Mobilitätsstation erfolgen, die die verschiedenen Verkehrsmittel Pkw, 

Bus und Rad miteinander verknüpft. 

Alternative Bedienformen des ÖPNV 

Shuttlebus-Verbindung zwischen dem Großparkplatz und dem Bülker Leuchtturm, der nur auch einer 

festen Route pendelt. Für die etwa 3,5 km lange Fahrt zwischen dem Großparkplatz und der Bülker 

Huk über die Strandstraße und den Bülker Weg und eine komfortable Abwicklung der 

Tourismusverkehre sollte der Einsatz mehrerer Shuttlebusse angestrebt werden. Die Anzahl ist 

abhängig von der Art des Busses und den Sitzplatzzahlen. Dies kann beispielsweise erfolgen durch: 

 Bürgerbus als Verein, z.B. Fehmarn (Info: www.buergerbus-sh.de) 

 Buchung von Liniendiensten bei Drittanbietern, z.B. Amtsbus Amt Schrevenborn 

 Autonom fahrender Shuttlebus (Hinweis: Zurzeit bieten die autonom fahrenden Busse 

Spitzplätze für sechs Passagiere und einen Kinderwagen/Rollstuhl. Außerdem ist ein 

Sicherheitsbegleiter anwesend, der in Notfallsituationen eingreift. Es sind keine Anpassungen 

der Infrastruktur nötig, da sich der autonom fahrende Bus mittels Sensoren im Straßenraum 

orientiert. Die maximale Geschwindigkeit beträgt bei dem Elektrobus etwa 15 km/h. Es ist 

http://www.buergerbus-sh.de/
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davon auszugehen, dass sich die Technik der autonom fahrenden Fahrzeuge in den 

kommenden Jahren deutlich weiterentwickeln wird.) 

Bedienformen im nicht motorisierten Individualverkehr 

Aufgrund der 3,50 km langen Strecke bis zum Bülker Leuchturm ist ein Angebot erforderlich, dass über 

eine alleinige fußläufige Erschließung hinausgeht. Dieses können sein: 

 Fahrradverleih, auch von elektrisch unterstützten Rädern sowie Lastenrädern 

o Gemeindeeigenes Angebot 

o Drittanbieter, z.B. örtlicher Fahrradverleih  

o Einbindung in bestehende Leihsysteme, z.B. KielRegion SprottenFlotte 

 Fahrradtaxi zum Transport mehrerer Personen ggf. als Verein mit Fahrer oder Leihsystem 

Etwa auf Höhe des heutigen Parkplatzes „Surfstrand“ ist die Einrichtung einer Wendemöglichkeit für 

Kraftfahrzeuge vorzusehen. Die Bülker Huk muss weiterhin für Fahrzeuge der Ver- und Entsorgung, 

Lieferverkehre der Gastronomie, Rettungsfahrzeuge und Gäste der Ferienhäuser erreichbar sein. Es ist 

daher eine Durchfahrtsperre zu wählen, die den allgemeinen Verkehr wirkungsvoll an der Durchfahrt 

hindert, aber auf der anderen Seite das Passieren der autorisierten Fahrzeuge zulässt (z.B. elektrisch / 

hydraulisch versenkbarer Poller mit Zahlencode etc.) 

Die derzeitige Wegweisung zum Bülker Leuchtturm ist im Rahmen des Szenarios anzupassen. Besucher 

der Bülker Huk müssen bereits auf dem Anfahrtsweg auf der Fördestraße (K 16) darauf aufmerksam 

gemacht werden, das eine Durchfahrt zu der Bülker Huk nicht möglich ist und die Abwicklung des 

ruhenden Verkehrs ausschließlich über den Großparkplatz stattfinden soll (siehe Abschnitt 6.4).  

Auch der nicht-motorisierte Individualverkehr (siehe Fahrradangebot) ist im Zuge dieser Maßnahme 

zu stärken, um weiterhin ein attraktives Ausflugsziel für Tagesgäste darzustellen und eine Abhängigkeit 

vom ÖPNV-Angebot zu vermeiden. Hierzu wird die Einrichtung eines Fahrradleihsystems empfohlen 

mit weiteren Stationen an den Strandabschnitten und am Bülker Leuchtturm. Um das Angebot auch 

für Familien und ältere Menschen attraktiv zu gestalten, sollte auch die Bereitstellung von Lastenräder 

und E-Fahrrädern geprüft werden. 

Die überregionale Erreichbarkeit der Gemeindeziele für den Tourismusverkehr stellt die Kieler 

Verkehrsgesellschaft (KVG) sicher. Für eine bessere Vernetzung der Mobilitätsangebote in der 

Gemeinde sollte langfristig die Verlegung der Endhaltestelle oder die Einrichtung einer zusätzlichen 

Haltestelle auf dem Großparkplatz angestrebt werden. So können Touristen mit dem Bus der KVG zum 

Auffangparkplatz fahren und von dort mit dem Shuttlebus oder dem Angebot des nicht-motorisierten 

Individualverkehrs weiter ins Gemeindegebiet gelangen. Bei Bedarf kann diese Mobilitätsstation 

jederzeit um weitere Angebote erweitert werden. Die Bedienung der bestehenden Bushaltestellen 

sollten zum Erhalt der Angebotsqualität für die Strander Bürger und Bürgerinnen auch weiterhin 

vorgenommen werden.  

Durch die überwiegende Freihaltung des Bülker Weges von Kfz-Verkehr im Bereich zwischen der 

Wohnbebauung und dem Leuchtturm, kann dieser Bereich für den nicht-motorisierten Verkehr 
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attraktiver gestaltet werden. Insbesondere im nördlichen Bereich kann der derzeit durch eine 

Leitplanke abgetrennte, unkomfortable Gehweg durch eine Mischverkehrsfläche ersetzt werden. Die 

Steigerung der Aufenthaltsqualität kann durch Verweilmöglichkeiten (Bänke) oder kurzweilige 

Attraktionen erreicht werden. Mit Hilfe eines ebenmäßigen Untergrundes wird sowohl der Komfort im 

Radverkehr gestärkt, als auch die Befahrbarkeit mit Kinderwagen, Bollerwagen etc. verbessert. 

Von einer zeitlichen Begrenzung der Sperrung auf bestimmte Monate oder einzelne Wochentage wird 

in diesem Szenario abgeraten, um den Durchgangsverkehr zu der Bülker Huk zu jeder Zeit vollkommen 

ausschließen zu können. 

Zuständig für die bauliche Sperrung und eine notwendige vorauszugehende Umwidmung gemäß dem 

Straßen- und Wegegesetz, StrWG [6] des Streckenabschnittes ist die Gemeinde Strande. Für das dafür 

vorgesehene förmliche Verfahren wird eine anwaltliche Begleitung empfohlen. 

Die Einrichtung einer Wendemöglichkeit anstelle des heutigen Parkplatzes „Surfstrand“ inklusive der 

Anordnung eines absoluten Haltverbotes obliegt ebenfalls der Gemeinde.  

 

5.2 Bülker Huk Szenario 2: Gebührenpflicht Bülker Weg 

Das zweite Szenario beschreibt die gebührenpflichtige Durchfahrt im östlichen Bereich des Bülker 

Weges zwischen dem Parkplatz „Surfstrand“ und der Bülker Huk. Die grafische Zusammenfassung ist 

die Anlage 2.2 dargestellt. 

Mit eine Schrankenanlage auf Höhe des Parkplatzes „Surfstrand“ wird dabei ein Parkticket gelöst, 

welches auf dem neu gestalteten Parkplatz an der Bülker Huk bezahlt wird. Um ein Parken am 

Straßenrand in der Zufahrtstraße bis zu der Bülker Huk zu vermeiden, sind Barrieren im Seitenraum 

(z.B. Findlinge) vorzusehen. Vor der Schrankenanlage ist die Einrichtung einer Wendeanlage mit einem 

absoluten Haltverbot notwendig. Für die Gäste der Gastronomie und die Bewohner der Ferienhäuser 

kann eine Kostenreduzierung oder Kostenerstattung geltend gemacht werden. Je höher die 

Preisdifferenz zwischen dem Großparkplatz und der Bülker Huk gestaltet wird, desto unattraktiver wird 

die gebührenpflichtige Durchfahrt.  

Wie auch in Szenario 1 wird bei diesem Szenario der Ausbau des Großparkplatzes im Zuge der 

Strandstraße empfohlen. Zusätzlich ist auch hier die Einrichtung alternativer Bediensysteme für den 

Tourismusverkehr wie die oben beschriebene Mobilitätsstation sinnvoll, um die Attraktivität der 

Nutzung des Großparkplatzes zu steigern.  

Mit einer Verringerung des Kfz-Verkehrs im östlichen Bereich des Bülker Weges kann die 

Aufenthaltsqualität des Streckenabschnittes auch hier deutlich erhöht werden. Qualitätssteigernde 

Maßnahmen werden empfohlen. 

Damit keine Tourismusverkehre unbeabsichtigt oder erfolglos aufgrund eines vollbelegten Parkplatzes 

an der Bülker Huk in das Gemeindegebiet fahren, wird in diesem Szenario am Ortseingang ein 
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dynamisches Parkleitsystem mit Anzeige der verfügbaren Parkstände notwendig. Mit diesem ist 

ebenfalls das differenzierte Preisgefüge zwischen den unterschiedlichen Parkplätzen den Nutzern 

darzulegen, um diese bevorzugt auf den Großparkplatz zu lenken.  

 

5.3 Bülker Huk Szenario 3: Erschließungsstraße zum Bülker Leuchtturm 

In dem dritten Szenario wird der Neubau einer Erschließungsstraße zum Bülker Leuchtturm außerhalb 

der Ortslage vorgesehen. Sie soll unter Einbeziehung der Zufahrtstraße des Klärwerks sowie dessen 

Feuerwehrzufahrt vom Bülker Weg eine Verbindung zu der Bülker Huk schaffen. Eine grafische 

Darstellung der Maßnahmen ist in Anlage 2.3 vorhanden. 

Die dafür vorgesehene Werkstraße ist bereits heute in großen Teilen vorhanden und erschließt das 

Klärwerk Bülk an die Stohler Landstraße (K 16). Der Knotenpunkt an der Stohler Landstraße (K 16) 

befindet sich etwa einen Kilometer nördlich des Kreisverkehres Fördestraße (K 16) / Dänischenhagener 

Straße. Die Durchfahrt der Erschließungsstraße zum Klärwerk ist derzeit nur für den Betriebs- und 

Versorgungsdienst zulässig. Hier werden gegebenenfalls eine Eigentumsübertragung sowie eine 

Umwidmung zu Gunsten der Allgemeinheit erforderlich. 

Das Grundstück der Kläranlage kann von allgemeinen Verkehren nicht befahren werden, so dass der 

Neubau einer Umfahrung des Betriebsgeländes südlich des Klärwerkes notwendig ist. Die vorhandene 

Werkstraße ist 5,50 bis 6,00 m breit und somit für den Begegnungsfall zweier Kfz geeignet. Auch die 

heutige Feuerwehrzufahrt lässt mit ca. 4,75 m einen Begegnungsfall zweier Pkw zu. Am Bülker 

Leuchtturm wird in dem Zuge ein eigenständiger Parkplatz errichtet, um das Straßenrandparken auf 

diesen zu verlagern und den Straßenraum aufzuwerten.  

Der Bülker Weg kann daraufhin für den Kfz-Verkehr gesperrt und für den nicht-motorisierten Verkehr 

qualitativ aufgewertet werden.  

Von einer Einbahnstraßenregelung über die Erschließungsstraße des Klärwerkes und den Bülker Weg / 

Dänischenhagener Straße wird abgeraten, um eine Freihaltung des Gemeindegebietes vom 

Tourismusverkehr zu erreichen. 

Eine eindeutige Beschilderung an den Zufahrtsstraßen ins Gemeindegebiet ist notwendig, um den 

Quell- und Zielverkehr zu lenken.  

Zur Erlangung des Baurechts für die Erweiterung der Erschließungsstraße ist ein 

planfeststellungsersetzender Bebauungsplan notwendig. Aufgrund der Wegeführung durch ein 

Landschaftsschutzgebiet kann es im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu komplexen 

Abwägungen kommen. Die Zuständigkeit liegt hier bei der Gemeinde Strande. Ist die vorhandene 

Erschließungsstraße nicht im Eigentum der Gemeinde, so sind Wegerechte oder der Ankauf der 

Flächen durch die Gemeinde notwendig. Abgeleitet aus ähnlichen Projekten belaufen sich die Kosten 

inklusive Planungskosten für den Neubau von rund 700 m Straße auf etwa 700.000 € - 900.000 € brutto.  
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5.4 Gegenüberstellung und Abwägung 

In der folgenden Tabelle werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Szenarien dargestellt.  

Tabelle 5.1: Gegenüberstellung Szenarien Bülker Huk 

 

Alle Szenarien erreichen das Ziel der Verringerung bzw. Vermeidung des Durchgangsverkehres in der 

Ortslage. In den Szenarien 1 und 3 ist eine annähernd vollständige Vermeidung möglich. In Szenario 2 

durchqueren nur noch Gäste den Ort, die bereit sind für die Durchfahrt zu der Bülker Huk eine höhere 

Parkgebühr zu bezahlen.  

Gleichermaßen sind alle Szenarien von hohen Investitions- und Betriebskosten geprägt. In den 

Szenarien 1 und 2 beziehen diese sich auf die Abwicklung der Verkehre von dem Großparkplatz. Bei 

dem Szenario 2 kann das Angebot alternativer Bedienformen etwas geringer ausfallen als in Szenario 

1, da die Durchfahrt zu der Bülker Huk theoretisch möglich ist. Das Szenario 3 bedarf den Bau einer 

neuen Straße und eines Parkplatzes an der Bülker Huk sowie deren Unterhalt. 

Bestehende öffentliche Verkehrsflächen stehen grundsätzlich dem Gemeingebrauch zur Verfügung. 

Eine vollständige Sperrung des Bülker Weges stellt somit eine Einschränkung des Rechtes zur Kfz-

Nutzung dar. Die Anlage einer zusätzlichen Straße zur Erschließung der Bülker Huk ist grundsätzlich 

möglich, allerdings aus Landschaftsschutzgründen (insb. da es eine weitere bereits vorhandene 

Verbindung gibt) bedenklich.  

Es wird daher das Szenario 2 zur Vermeidung eines Großteils des Durchgangsverkehrs empfohlen, 

ohne das Nutzungsrecht des Gemeingebrauchs einzuschränken.  

Szenario Vorteile Nachteile

umfassende Vemeidung von 

Durchgangsverkehren

hohe Investitionskosten (alternative 

Bedienformen)

kein Parksuchverkehr Betriebskosten (Shuttlebus)

östl. Bülker Weg frei von Kfz-

Verkehr, Attraktivitätssteigerung

Sonderregelungen für Feriengäste, 

Lieferverkehr etc. 

Wohnmobilparkplatz Bülker Huk 

nicht möglich

reduzierter Durchgangsverkehr
keine umfassende Vermeidung von 

Tourismusverkehren möglich

reduzierter Parksuchverkehr
mäßige Investitionskosten 

(alternative Bedienformen)

Wohnmobilparkplatz Bülker Huk 

möglich
Betriebskosten (Shuttlebus)

umfassende Vemeidung von 

Durchgangsverkehren
hohe Investitionskosten (Straßenbau)

kein Parksuchverkehr komplexes Genehmigungsverfahren

gute Erreichbarkeit Bülker Huk durch 

Kfz-Verkehr
Konflikt Landschaftschutzgebiet

östl. Bülker Weg frei von Kfz-

Verkehr, Attraktivitätssteigerung

Wohnmobilparkplatz Bülker Huk 

möglich

Szenario 1 - 

Vollsperrung Bülker 

Weg

Szenario 2 - 

Gebührenpflicht 

Bülker Weg

Szenario 3 - 

Erschließungsstraße 

Bülker Huk
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6 Ruhender Verkehr 

Ein weiteres Ziel des Ortsentwicklungskonzeptes ist eine Neuordnung des ruhenden Verkehres 

innerhalb des Gemeindegebietes. An sonnigen Wochenend- oder Ferientagen werden die 

Wohnstraßen häufig von ortsfremden Tagestouristen beparkt. Der Parkraum für Anwohner ist 

daraufhin begrenzt und es kommt teilweise zu einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit (bspw. 

durch Versperrung von Rettungswegen).  

Es werden im Folgenden drei Szenarien für eine Neuordnung des ruhenden Verkehrs entwickelt, die 

allesamt auf die Reduzierung des ruhenden Verkehrs und des Parksuchverkehrs im Gemeindegebiet 

abzielen.  

Grundlage aller Szenarien ist die Erweiterung des Großparkplatzes im Zuge der Strandstraße, um die 

wegfallenden Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet und an der Bülker Huk zu kompensieren. Bereits 

in der Verkehrswege- und Verkehrsstrukturplanung aus dem Jahr 2003 [3] ist eine Erweiterung 

thematisiert. Demnach wird eine Erweiterung um 190 bis 240 Parkplätze (je nach Szenario) empfohlen. 

Entgegen den Ausführungen aus der Verkehrsstrukturplanung [3] wird eine Befestigung der 

zusätzlichen Parkfläche angeraten. Je nach Flächenverfügbarkeit sollten so viele Parkplätze wie 

möglich hergestellt werden. Die Nutzung sollte möglichst kostenlos zur Verfügung gestellt werden, um 

eine attraktive Alternative für das Parken innerhalb der Gemeinde zu schaffen. Für eine genauere 

Betrachtung ist eine Detailplanung erforderlich, die ebenso Flächen für die alternativen Bedienformen 

(Mobilitätsstation) und fußläufige Anbindungen zum Durchgang zur Promenade berücksichtigen.  

In Anlehnung an ein Projekt in der Stadt Husum werden die Herstellkosten für eine 9.500 m² große 

Erweiterungsfläche mit asphaltierten Fahrgassen und Parkständen mit Schottertragschicht auf etwa 

855.000 € brutto geschätzt. 

 

Bild 6.1: Erweiterung Großparkplatz gem. Verkehrswege- und Verkehrsstrukturplanung 

(Haase+Reimer) 2003 
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6.1 Szenario A: Haltverbotszone gem. VZ 290.1 

Mit einer Haltverbotszone gemäß dem Verkehrszeichen 290.1 der Straßenverkehrsordnung, StVO 2013 

[7] wird das Parken am Straßenrand im gesamten Gemeindekerngebiet untersagt. Lediglich auf den 

öffentlichen Parkplätzen kann demnach weiterhin geparkt werden. Durch eine Gebührenstaffelung 

mit höheren Gebühren im Ortskern, im Gegensatz zu niedrigpreiseigen oder kostenlosen Parken auf 

dem Großparkplatz soll ein Anreiz für das dortige Parken geschaffen werden. 

Von den sieben öffentlichen Parkplätzen sind innerhalb eines Umreis von 300 m (entspricht 5 Min. 

Fußweg) sämtliche Wohneinheiten im Gemeindekern zugänglich. Es besteht somit eine angemessene 

Erreichbarkeit aller Wohneinheiten von den öffentlichen Parkplätzen aus.  

 

Bild 6.2: Umkreisdarstellung öffentl. Parkplätze 

Um das Parken für Bewohner in den Wohnstraßen weiterhin zu gestatten, ist dann der Zusatz 

„Bewohner mit Parkausweis frei“ erforderlich. Hierfür ist die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen 

durch das Ordnungsamt notwendig. Gäste von Bewohnern, Kunden von Geschäften sowie Handwerker 

sind von der Haltverbotszone ebenfalls betroffen und müssen entweder auf den hochpreisigen 

Parkplätzen in der Gemeinde oder auf dem niedrigpreisigen/kostenfreien Großparkplatz parken.  

Auch eine zeitweise Ausweisung der Haltverbotszone gem. VZ 290.1 beispielweise an Samstagen, 

Sonntagen und Feiertagen ist möglich und würde das Parken in den Straßenräumen der Gemeinde 

größtenteils beheben. Außerdem fallen die Nachteile für die Anwohner und deren Besucher geringer 

aus und beschränken sich lediglich auf die genannten Zeiträume.  

Eine eindeutige Ausweisung der Parkraumbewirtschaftung sollte bereits bei der Einfahrt in die 

Gemeinde vor dem Großparkplatz ersichtlich sein. Nur dann kann eine Vermeidung von 

Parksuchverkehren erreicht werden.  

Die Anordnung einer Haltverbotszone wird durch das zuständige Ordnungsamt vorgenommen. 

Aufgrund der großen Ausdehnung der Zone würde sich zusätzlich die Verkehrsaufsicht des Kreises mit 

der Anordnung befassen.  
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6.2 Szenario B: Parkraumbewirtschaftungszone gem. VZ 314.1 

In dem Szenario B ist, im Gegensatz zu Szenario A, das Parken im gesamten Gemeindekern 

(Straßenrand und ausgewiesene Parkplätze) erlaubt. Allerdings beinhaltet eine 

Parkraumbewirtschaftungszone das entgeltliche Abstellen des Fahrzeuges in der gesamten Zone. Um 

auch hier einen Anreiz zur Nutzung des Großparkplatzes zu schaffen, werden eine hochpreisige 

Ausweisung in den Wohnstraßen und eine niedrigpreisige/kostenfreie Ausweisung auf dem 

Großparkplatz empfohlen.  

Der Vorteil der Parkrumbewirtschaftungszone besteht darin, dass auch Gäste von Anwohnern, Kunden 

von Geschäften und Handwerker mit einem Parkschein nahe des Ziels parken können. Eine 

Positivbeschilderung wird dabei in der Regel eher angenommen, als ein Verbot.  

Auch in diesem Szenario ist eine Ausweisung an bestimmten Wochentagen oder Zeitbereichen 

möglich. Eine frühzeitige Erkennbarkeit für den Nutzer inkl. des erhobenen Entgeltes sollte auch hier 

schon vor der Zufahrt zum Großparkplatz gegeben sein. Um ein kostenfreies Parken der Bewohner in 

den Wohnstraßen zu ermöglichen, ist der Zusatz „Bewohner mit Parkausweis frei“ möglich. Hierfür ist 

die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen durch das Ordnungsamt notwendig. 

Folgendes Verkehrszeichen 314.1 beschreibt die Einrichtung einer Parkraumbewirtschaftungszone, in 

der die Bewirtschaftung mittels Parkschein durchgeführt wird. Das Ordnungsamt ist für die Einrichtung 

der Bewirtschaftungszone und die Anordnung der Verkehrszeichen zuständig. Es ist weiterhin 

notwendig in den Straßenräumen in sichtbarer Entfernung Parkscheinautomaten zu installieren. 

 

Bild 6.3: VZ 314.1 gem. StVO (Parkraumbewirtschaftungszone) 

6.3 Szenario C: Anliegerstraßen für alle Stichstraßen 

Mit dem Szenario C werden die Stichstraßen der Gemeinde als Anliegerstraßen ausgewiesen, womit 

die Befahrung und somit auch das Parken nur noch Personen gestattet ist, die in eine direkte Beziehung 

zu einem der dort anliegenden Grundstücke treten möchte. Darin eingeschlossen sind 

Geschäftskunden, Besucher und Handwerker, jedoch nicht Strandbesucher. Radfahrern sollte 

grundsätzlich auch ohne Anliegen die Durchfahrt gestattet werden. 

Die Straßenzüge Dänischenhagener Straße, Dorfstraße, Strandstraße, Klaus-Groth-Straße sowie Bülker 

Weg werden von dieser Regelung ausgenommen, um eine Erreichbarkeit der öffentlichen, 

bewirtschafteten Parkplätze und eine Durchlässigkeit des Netzes zu gewährleisten. In den 
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Straßenzügen ist die Ausweisung von Haltverboten gem. VZ 283 oder eine Parkraumbewirtschaftung 

möglich.  

Für die verkehrliche Anordnung der Anliegerstraßen ist die Verkehrsaufsicht des Kreises zuständig. Es 

ist in diesem Zuge zu prüfen, ob der Gemeingebrauch der Straßen eingeschränkt wird. In diesen Fall ist 

eine Umwidmung gemäß des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein, StrWG S-H 

[6] notwendig. Für Widmungen ist gemäß § 6 StrWG [6] der Straßenbaulastträger, in diesem Fall die 

Gemeinde Strande, zuständig. 

Das folgende Bild zeigt die zur Ausweisung als Anliegerstraßen empfohlenen Stichstraßen sowie das zu 

verwendende Verkehrszeichen VZ 250 i.V.m dem Zusatzzeichen 1020-12:  

 

Bild 6.4: Ausdehnung der Bereiche der Anliegerstraßen 

 

Die Sperrung eines Straßenzuges mit einer Freigabe für Anlieger, Lieferverkehr und Radverkehr besteht 

im Gemeindegebiet bereits im östlichen Abschnitt der Strandstraße. Die eindeutige Freigabe für 

Lieferverkehre wäre bei dieser vorhandenen Anordnung nicht notwendig, da es sich hierbei um 

Anlieger handelt (direkter Bezug zu einem der anliegenden Grundstücke).  

Die Herstellkosten belaufen sich bei 16 notwendigen Verkehrszeichen auf etwa 7.000 € brutto. 
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6.4 Parkleitsystem 

Ziel eines Parkleitsystems und der Änderung der Wegweisung ist die Reduzierung des 

Parksuchverkehrs innerhalb des Gemeindegebietes. Der Umfang, die Gestaltung sowie die Standorte 

hängen maßgebend von dem gewählten Szenario zur Erschließung der Bülker Huk sowie der 

Organisation des ruhenden Verkehrs ab.  

Unabhängig von dem gewählten Szenario ist ein Beginn der Wegweisung an den Kreisstraßen K 16 und 

K 18 vor der Einfahrt in die Gemeinde notwendig. Der ortsfremde Touristenverkehr wird hier bereits 

auf die Wegewahl vorbereitet. Eine Ausweisung des Weges zum Bülker Leuchtturm und zum 

Großparkplatz ist hier angeraten. Nach der Einfahrt in die Strandstraße, noch vor der Zufahrt zum 

Großparkplatz, sollte die Verfügbarkeit und die Bepreisung von Parkplätzen in dem Gemeindekern, an 

der Bülker Huk sowie auf dem Großparkplatz deutlich gemacht werden. Eine kostenfreie Nutzung des 

Großparkplatzes und zeitgleich eine hohe Parkgebühr innerhalb der Gemeinde erzielen die höchste 

Akzeptanz des Großparkplatzes und verringern somit den Parksuchverkehr in der Gemeinde am 

effektivsten.  

Mit einem dynamischen Parkleitsystem werden schon bei der Einfahrt in das Gemeindegebiet die 

Anzahl der freien Parkplätze visualisiert. Insbesondere bei dem Szenario 2 der Bülker Huk 

(gebührenpflichtige Durchfahrt) ist eine dynamische Anzeige der freien Parkplätze an der Bülker Huk 

und auf dem Großparkplatz erforderlich, um das Einfahren in die Gemeinde bei einer vollständigen 

Auslastung des Parkplatzes an der Bülker Huk zu vermeiden.  

Das folgende Bild 6.5 zeigt die mögliche Gestaltung eines Wegweisers des Parkleitsystems. Grundlage 

ist das Szenario 2 (gebührenpflichtige Durchfahrt Bülker Weg) sowie das Szenario B oder C 

(Parkraumbewirtschaftungszone oder Anliegerstraßen). Dieser Teil des Parkleitsystems zeigt die 

Wegweisung zu den gemeindlichen Zielen an dem Knotenpunkt Fördestraße (K 16) / Strandstraße in 

Fahrtrichtung Norden.  

 

Bild 6.5: Beispiel für eine Beschilderung im Parkleitsystem 

Die Planung eines detaillierten Parkleitsystems ist erst nach der Entscheidung über die Szenarien der 

Bülker Huk und des ruhenden Verkehrs möglich. Erst dann können der Umfang und somit auch der 

Herstellkosten für die Gemeinde bestimmt werden. Derzeit ist eine pauschale Aussage über den 

finanziellen Aufwand nicht möglich. 
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6.5 Gegenüberstellung und Abwägung 

Die folgende Tabelle zeigt die Vor- und Nachteile der verschiedenen Szenarien:  

Tabelle 6.1: Gegenüberstellung Szenarien ruhender Verkehr 

 

Das Szenario der Haltverbotszone schränkt die Nutzungsqualität der Bewohner teilweise ein, da auch 

deren Besuch, Handwerker etc. nicht in den Straßenzügen parken dürfen. Die Straßenverkehrsaufsicht 

des Kreises würde aufgrund der großen Ausdehnung die Anordnung der Haltverbotszone für die 

gesamte Ortslage genauer prüfen und bewertet dieses Szenario nach erfolgter Rücksprache als 

ungünstig.  

Es werden somit das Szenario B oder Szenario C empfohlen. Das Szenario C bietet dabei den Vorteil, 

dass die Wohnstraßen frei von jeglichem Parksuchverkehr gehalten werden können und keine 

Nachteile für die Bewohner und deren Besucher entstehen. Die Ausweisung ist außerdem 

vergleichsweise einfach und kostengünstig mit der Aufstellung von Verkehrszeichen an den 

betreffenden Stichstraßen umsetzbar. Das Szenario C bietet somit die ausschlaggebenden Vorteile. 

Dieses Szenario benötigt jedoch die verkehrsrechtliche Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde 

des Kreises. Daher sollte die Wirksamkeit zunächst im Rahmen eines Verkehrsversuchs für einen zuvor 

definierten Zeitraum erfolgen, um den Nutzen der Maßnahme zu erproben.  

Szenario Vorteile Nachteile

kein ortsfremder ruhender Verkehr 

in den Gemeindestraßen

auch Besucher der Bewohner und 

Geschäfte können nicht in den 

Gemeindestraßen parken

ruhender Verkehr findet nur 

geordnet auf Parkplätzen

Sonderparkrechte für Bewohner sind 

nur mit Bewohner-parkausweisen 

möglich

große Ausdehnung der Zone 

erfordert die Zustimmung der 

Verkehrsaufsicht

weniger ortsfremder ruhender 

Verkehr in den Gemeindestraßen, da 

hochpreisig bewirtschaftet

hohe Investitions- und 

Betriebskosten der zahlreichen 

Parkscheinautomaten

Besucher der Bewohner und 

Geschäfte können in 

Gemeindestraßen parken

regelmäßige Kontrollen durch 

Ordnungsamt notwendig

kein  ortsfremder Park- oder 

Parksuchverkehr in den 

Wohnstraßen

Nutzungsrecht der Allgemeinheit 

wird eingeschränkt - ggf. 

Umwidmung notwendig

Bewohner und deren Besucher 

parken kostenfrei

regelmäßige Kontrollen durch 

Ordnungsamt notwendig

geringer Einrichtungsaufwand

keine formelle Kennzeichnung von 

Bewohnerfahrzeugen nötig 

Szenario C - 

Anliegerstraßen

Szenario B - 

Parkraumbewirt- 

schaftungszone

Szenario A - 

Haltverbotszone
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7 Zusammenfassung und Empfehlung 

7.1 Zusammenfassung 

Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Strande plant die Weiterentwicklung des Ortskernes im Rahmen eines 

Ortsentwicklungskonzeptes. Die verkehrliche Betrachtung und Beurteilung stellt dabei einen wichtigen 

Baustein dar.  

Mit der Bülker Huk, dem Bülker Leuchtturm und der Gastronomie besteht östlich des Ortskerns ein 

attraktives Ausflugsziel für Tagestouristen. Die einzige Anbindung an die Bülker Huk besteht durch das 

innergemeindliche Streckennetz von Strande, wodurch dieses insbesondere an Wochenendtagen im 

Sommer durch den Tourismusverkehr geprägt wird. Für die Strander Bewohner stellen diese Verkehre 

eine deutliche Belastung dar, so dass sie eine Verringerung der Tourismusverkehre im Streckennetz 

wünschen. 

Zusätzlich wird der Großparkplatz im Zuge der Strandstraße für den ruhenden Verkehr nur 

unzureichend angenommen. An Wochenendtagen mit gutem Wetter kommt es daher vermehrt zu 

parkenden Fahrzeugen im innergemeindlichen Straßennetz sowie zu Parksuchverkehr. Auch hier wird 

von den Bewohnern eine Entlastung in den Wohnstraßen gewünscht.  

Im Rahmen des Verkehrskonzeptes wurde das vorhandene Streckennetz untersucht und Maßnahmen 

zur Mängelbeseitigung dargestellt. Zur Vermeidung von Tourismusverkehr wurden verschiedene 

Szenarien beschrieben, die allesamt auf eine Verkehrsmengenreduzierung in der Gemeinde abzielen.  

Allgemeine verkehrliche Maßnahmen 

Die Maßnahmen der im Jahr 2003 erstellten Verkehrswege- und Verkehrsstrukturplanung [3] werden 

aus gutachterlicher Sicht als weiterhin gültig angesehen und zur Umsetzung empfohlen. Besonders 

hervorzuheben sind hierbei die folgenden Punkte. 

Eine Umgestaltung der Knotenpunkte Dänischenhagener Straße / Bernstorffweg und 

Dänischenhagener Straße / Dorfstraße wird zur Verdeutlichung der Vorfahrtregelung und somit einer 

Erhöhung der Verkehrssicherheit empfohlen. 

Die barrierefreie Gestaltung der Straßenräume sollte bei Sanierungsmaßnahmen stets beachtet 

werden. Insbesondere werden hier die barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen, fehlende 

Bordsteinabsenkungen an Querungsstellen sowie die mangelhafte Qualität der Bodenbeläge genannt.  

Für eine Verbesserung der fußläufigen Anbindung des Großparkplatzes im Zuge der Strandstraße wird 

eine durchgängige und attraktivere Wegeführung am Yachthafen angeraten. Hierzu wird eine 

Erweiterung des Steges zum Strand empfohlen. 
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Bülker Huk - Szenarien 

Das erste Szenario beschreibt eine vollständige Sperrung des östlichen Bülker Weges für den Kfz-

Verkehr und einen Ausbau des Großparkplatzes als Maximalvariante. In diesem Zuge wird eine 

Freihaltung des Ortskerns von durchfahrenden Tourismusverkehren erzielt. Die Abwicklung der 

Tourismusverkehre zu der Bülker Huk wird hier ausgehend vom Großparkplatz über eine 

Mobilitätsstation mit alternativen Bedienformen (Shuttlebus, ggf. autonom fahrend) sowie einem 

Angebot auf Basis des Radverkehrs abgewickelt. In diesem Zusammenhang ist eine Aufwertung des 

Bülker Weges zugunsten der Aufenthaltsqualität zu empfehlen. 

Das zweite Szenario beschreibt die gebührenpflichtige Durchfahrt durch den östlichen Teil des Bülker 

Weges und eine zeitgleiche Erweiterung des Großparkplatzes. Auch hier sollte die Einrichtung der 

Mobilitätsstation zur Abwicklung der Tourismusverkehre angestrebt werden. 

In dem dritten Szenario wird die vorhandene Werksstraße zum Klärwerk Bülk für die Allgemeinheit 

freigegeben und mit einer neu zu bauenden Umfahrung des Betriebsgeländes an die Bülker Huk 

angeschlossen. Der Ortskern wird somit vom durchfahrenden Tourismusverkehr freigehalten. 

Organisation ruhender Verkehr 

Für die Organisation des ruhenden Verkehres werden ebenfalls Szenarien zur Neuordnung entwickelt.  

In dem Szenario A wird das gesamte Gemeindegebiet als Haltverbotszone gemäß VZ 290 ausgewiesen. 

Es kann somit lediglich auf den bewirtschafteten Parkplätzen geparkt werden. Dies gilt auch für 

Besucher von Bewohnern, Handwerkern, Geschäftskunden etc. Mit dem Zusatz „Bewohner mit 

Parkausweis frei“ kann das Parken für Bewohner weiterhin ermöglicht werden.  

Das Szenario B beschreibt eine Ausweisung des gesamten Gemeindegebietes als Parkraum-

bewirtschaftungszone gemäß VZ 314.1. Hier ist das Abstellen des Fahrzeugs in allen Straßenräumen 

durch eine Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten gestattet. Besucher, Handwerker, 

Geschäftskunden aber auch Touristen können somit weiterhin in den Wohnstraßen parken. Die 

Bewirtschaftung wird aufgrund des Zieles der Freihaltung der Wohnstraßen hochpreisig empfohlen. 

Um das Parken für Anwohner kostenfrei zu gestatten, ist ein Zusatzzeichen „Bewohner mit 

Parkausweis frei“ möglich. 

Eine Ausweisung der Wohnstraßen als Anliegerstraßen ist in Szenario C beschrieben. Hier sind die 

Bewohner und alle Personen, die mit einem der anliegenden Grundstücke in eine Beziehung treten 

wollen, berechtigt in diese Straßen einzufahren und dort zu parken. Allen anderen (Tourismusverkehr) 

ist die Einfahrt verboten. Für eine Erleichterung der Kontrolle werden hier formlose Parkausweise 

vorgeschlagen, die von der Gemeinde für Anwohner und deren Besucher ausgestellt werden.  
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7.2 Empfehlung 

Aus verkehrsplanerischer Sicht werden im Allgemeinen die Umgestaltung der Knotenpunkte 

Dänischenhagener Straße / Bernstorffweg sowie Dänischenhagener Straße / Dorfstraße zur 

Verbesserung der Verkehrssicherheit empfohlen.  

Eine attraktive fußläufige Gestaltung der Fußwegeverbindung zwischen dem Großparkplatz und dem 

Strand erhöht die Aufenthaltsqualität und trägt zur Nutzung des Großparkplatzes bei. Es wird daher 

eine Wegeverbindung entlang des Yachthafens und eine Erweiterung des Steges zum Strand als 

Lückenschluss empfohlen.  

Zur Vermeidung von touristischem Durchgangsverkehr zu der Bülker Huk wird das Szenario 2 mit einer 

gebührenpflichtigen Durchfahrt des Bülker Weges angeraten. Dazu ist eine Erweiterung des 

Großparkplatzes notwendig. Zur Abwicklung der touristischen Verkehre im Gemeindegebiet wird die 

Einrichtung einer Mobilitätsstation zur Verknüpfung verschiedener Mobilitätsangebote (Kfz - Bus - 

Fahrrad) auf dem Großparkplatz empfohlen. Diese umfassen alternative Bedienformen zum Beispiel in 

Form eines Shuttlebusses (ggf. autonom fahrend) und ein Angebot basierend auf Radverkehr (z.B. 

Fahrradleihsystem). 

Als zu empfehlendes Szenario zur Organisation des ruhenden Verkehres wird das Szenario C 

(Anliegerstraßen) gesehen. Die Wohnstraßen können hier mit geringen finanziellen Aufwand von 

touristischem ruhendem Verkehr freigehalten werden. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme kann im 

Rahmen eines Verkehrsversuchs erprobt werden. Hier wird ein Zeitraum von mindestens Anfang April 

bis Ende Oktober empfohlen, um sowohl die Dauer der Osterferien, als auch der Herbstferien mit 

abzudecken. Der Verkehrsversuch sollte durch Beobachtungen begleitet werden. Den Bewohnern 

sollte dabei die Möglichkeit zur Beteiligung und Berichterstattung gegeben werden. 

Die verkehrsrechtlichen Einzelmaßnahmen sind durch die Verkehrsaufsicht bzw. im ruhenden Verkehr 

durch das Ordnungsamt anzuordnen. Für den Sachverhalt der gegebenenfalls notwendigen 

Umwidmung von Straßen sind eine enge Abstimmung mit der Straßenverkehrsaufsicht sowie eine 

verwaltungsrechtliche Beratung zu empfehlen. Diese Leistung kann nicht im Rahmen des 

Verkehrskonzeptes erbracht werden. 

Neumünster, den 26.02.2020 

gez.          gez. 

i.A. Annedore Lafrentz ppa. Michael Hinz 

Bachelor of Science Dipl.-Ing. (FH) 

Wasser- und Verkehrs- Kontor 
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Bülker Huk - Szenario 1: 
Vollständige Sperrung

Bülker Weg  

Vorteile:
- kein Durchgangsverkehr / weniger
  Parksuchverkehr 

Nachteile:
- hohe Investitions- und Unterhaltungskosten 
  (Großparkplatz und Shuttlebus)
- kein Wohnmobilparkplatz Bülker Huk

Bülker 
Huk

3,5 km

Großparkplatz bis Leuchtturm 
- Fußweg: 3,4 km = 41 Min.
- Fahrrad: 3,3 km = 10 Min.
- Kfz: 3,5 km = 9 Min.
- Shutte (autonom): 
  3,5 km = 14 Min.

- Aufhebung Parkplatz Surfstrand
- Sperrung Bülker Weg 
  (nur Anlieferung)
- Neugliederung Verkehrsflächen
- Erhöhung Aufenthaltsqualität

- Änderung Wegweisung Leuchtturm
- Erweiterung Großparkplatz
- alternative Bedienformen z.B. 
  Shuttlebus / autonom fahrender Bus 
-Verlegung Endhaltestelle KVG
- Fahrradleihsystem
- Veränderung ruhender Verkehr 
  in der Ortslage

(c) 2018 Open Database License (ODbL)

Bülker Huk
Szenario 1
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Bülker Huk - Szenario 2:  
Gebührenpicht Bülker Weg 

Vorteile:
- weniger Verkehr Richtung Bülker Huk
- kein Parksuchverkehr 
- Wohnmobilparkplatz Bülker Huk

Nachteile:
- keine umfassende Vermeidung von 
  Tourismusverkehren

- Einrichtung Wendeanlange
- dynamisches Parkleitsystem
- Fahrradleihsystem möglich

- Bau eines Parkplatzes in 
  Leuchtturmnähe
- beschrankte Zufahrt Parkplatz
  (gebührenpflichtig) 
- Kostenreduzierung für Besucher 
  Gastronomie
- Neugliederung Verkehrsfläche
- Erhöhung Aufenthaltsqualität
.

Bülker 
Huk

- Änderung Wegweisung Leuchtturm
- Erweiterung Großparkplatz
- ergänzender Shuttlebus möglich  
-Verlegung Endhaltestelle KVG
- Fahrradleihsystem
- Veränderung ruhender Verkehr 
  in der Ortslage
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Anlage
2.3

- Öffnung der Zufahrtsstraße 
  zum Klärwerk (derzeit 
  Durchfahrt verboten)
- Anpassung Wegweisung
  Leuchtturm

 Bülker Huk - Szenario 3: 
Erschließungsstraße zum 

Bülker Leuchtturm 

- Bau einer Straße zum 
  Leuchtturm
- Bau eines Parkplatzes 
  in Leuchtturmnähe

Vorteile:
- kein Durchgangsverkehr zum Bülker Huk
- gute Erreichbarkeit Bülker Huk
- Wohnmobilparkplatz Bülker Huk

Nachteile:
- hohe Investitions- und Unterhaltungskosten
- komplexes Genehmigungsverfahren
- Konflikt Landschaftsschutzgebiet

- Sperrung des Bülker Weges
- Neugliederung Verkehrsfläche
- Erhöhung Aufenthaltsqualität

Bülker 
Huk
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